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IV-spezialisten gesucht?
A Rechtshilfe ASPr/SVG für problème der Sozialversicherungen.

Die adressen der leute, die ihre erfahrungen andern weitergeben können,
stehen im faire face nr. 5/78 oder sind über das Sekretariat in Lausanne in
erfahrung zu bringen.

•* Äusserst spezialisiert ist der rechtsdienst für behinderte, Bürglistrasse 11,
8002 Zürich. Hier sind Juristen am werk! Unentgeltliche beratung in krank-
heits- und invaliditätsbedingten rechtsfragen, invalidenversicherung,
Unfallversicherung, krankenversicherung, arbeitsrecht. Er wird von der SAEB
unterhalten.

a Die Orientierungsschrift "Invalidität und Versicherungsschutz", herausgegeben
von der schweizerischen arbeitsgemeinschaft für eingliederung behinderter,
SAEB, Zürich. Inhalt: private kranken-, unfall-, lebens- und invaliditäts-

versicherungen, pensionskassen, militar- und arbeitslosenversicherung, pen-
sionskassen, arbeitsvertragsrecht, SUVA, AHV und IV.

Barbara Zoller

Uhruno sm's.vass man €s mort, tecwBeïoMMTNt* m „„^m
UNSER BEITRAG ZUM JAHR —— '

DES KINDES

1858
legte der erziehungsrat des kantons
Zürich einen Schulgesetzentwurf vor,
der die beschäftigung schulpflichtiger
kinder in fabriken untersagte und die
arbeitsdauer für kinder unter 16 jahren

auf 12 stunden pro tag
beschränkte.
Die schulpflege der industriegemein
de Töss nahm dazu Stellung: "Hier
geht man in der that zu weit. Schon

| in e,.^,,,,,dé¬sert vielen jähren haben unsere kinder in den hiesigen fabriken täglich 14 stun-

und SgroUrdnenS,nd'dennOCh ^ b'°SS^ «*»*•"• S°ndern —
<aUS: Irr* G^hERfKSCHAFT DAS SIND WIR ALLE, herausgegeben vonder Gewerkschaft textil, chemie, papier Zürich 1978)
120 jähre später:

"Vor 5 uhr im sommer, vor 6 uhr im winter und nach 20 uhr darfst du nicht
usw'l KîpÏÏÏ. I" r'6"™ 'Î!16" bemf' der dieS erf0rdert (zb" koch< Kellner
T,' ' D'e^ochstzu'ass|ge arbeitszeit beträgt 9 stunden pro tag. Die beruflicheschulausbildung wahrend der arbeitszeit muss dir als arbeit angerechnet werdenFur diese stunden darf dir nichts vom lohn abgezogen werden "
(aus: LEHRLINGE DEINE RECHTE - KENNST DU SIE? herausgegebenvon der jugendkommission des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,
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